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Prüfungsvermerk des Wirtschaftsprüfers 

An die RENK Group AG, Augsburg 

Wir haben den zur Erfüllung des § 162 AktG aufgestellten Vergütungsbericht der RENK Group AG, 

Augsburg für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2025 einschließlich der dazu-

gehörigen Angaben geprüft. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats 

Die gesetzlichen Vertreter und der Aufsichtsrat der RENK Group AG sind verantwortlich für die 

Aufstellung des Vergütungsberichts, einschließlich der dazugehörigen Angaben, der den Anforde-

rungen des § 162 AktG entspricht. Die gesetzlichen Vertreter und der Aufsichtsrat sind auch ver-

antwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um die Aufstellung eines 

Vergütungsberichts, einschließlich der dazugehörigen Angaben, zu ermöglichen, der frei von we-

sentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Angaben ist.  

Verantwortung des Wirtschaftsprüfers 

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage unserer Prüfung ein Urteil zu diesem Vergütungsbericht, 

einschließlich der dazugehörigen Angaben, abzugeben. Wir haben unsere Prüfung unter Beach-

tung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungs-

mäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Danach haben wir die Berufspflichten einzuhalten und 

die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass hinreichende Sicherheit darüber erlangt wird, 

ob der Vergütungsbericht, einschließlich der dazugehörigen Angaben, frei von wesentlichen fal-

schen Angaben ist. 

Eine Prüfung umfasst die Durchführung von Prüfungshandlungen, um Prüfungsnachweise für die 

im Vergütungsbericht enthaltenen Wertansätze einschließlich der dazugehörigen Angaben zu er-

langen. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemäßen Ermessen des Wirtschafts-

prüfers. Dies schließt die Beurteilung der Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsich-

tigter – falscher Angaben im Vergütungsbericht einschließlich der dazugehörigen Angaben ein. Bei 

der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Wirtschaftsprüfer das interne Kontrollsystem, das 

relevant ist für die Aufstellung des Vergütungsberichts einschließlich der dazugehörigen Angaben. 

Ziel hierbei ist es, Prüfungshandlungen zu planen und durchzuführen, die unter den gegebenen 

Umständen angemessen sind, jedoch nicht, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kon-

trollsystems des Unternehmens abzugeben. Eine Prüfung umfasst auch die Beurteilung der ange-

wandten Rechnungslegungsmethoden, der Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern und 

dem Aufsichtsrat ermittelten geschätzten Werte in der Rechnungslegung sowie die Beurteilung der 

Gesamtdarstellung des Vergütungsberichts einschließlich der dazugehörigen Angaben. 
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Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und ange-

messen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. 

Prüfungsurteil 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der 

Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2025 einschließlich 

der dazugehörigen Angaben in allen wesentlichen Belangen den Rechnungslegungsbestimmungen 

des § 162 AktG.  

Hinweis auf einen sonstigen Sachverhalt – Formelle Prüfung des Vergütungsberichts nach § 162 
AktG 

Die in diesem Prüfungsvermerk beschriebene inhaltliche Prüfung des Vergütungsberichts umfasst 

die von § 162 Abs. 3 AktG geforderte formelle Prüfung des Vergütungsberichts, einschließlich der 

Erteilung eines Vermerks über diese Prüfung. Da wir ein uneingeschränktes Prüfungsurteil über 

die inhaltliche Prüfung des Vergütungsberichts abgeben, schließt dieses Prüfungsurteil ein, dass 

die Angaben nach § 162 Abs. 1 und 2 AktG in allen wesentlichen Belangen im Vergütungsbericht 

gemacht worden sind. 
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Verwendungsbeschränkung 

Wir erteilen diesen Prüfungsvermerk auf Grundlage des mit der RENK Group AG geschlossenen 

Auftrags. Die Prüfung wurde für Zwecke der Gesellschaft durchgeführt und der Prüfungsvermerk 

ist nur zur Information der Gesellschaft über das Ergebnis der Prüfung bestimmt. Unsere Verant-

wortung für die Prüfung und für unseren Prüfungsvermerk besteht gemäß diesem Auftrag allein 

der Gesellschaft gegenüber. Der Prüfungsvermerk ist nicht dazu bestimmt, dass Dritte hierauf ge-

stützt (Anlage- und/oder Vermögens-)Entscheidungen treffen. Dritten gegenüber übernehmen wir 

demzufolge keine Verantwortung, Sorgfaltspflicht oder Haftung; insbesondere sind keine Dritten 

in den Schutzbereich dieses Vertrages einbezogen. § 334 BGB, wonach Einwendungen aus einem 

Vertrag auch Dritten entgegengehalten werden können, ist nicht abbedungen. 

München, den 27. Februar 2026 

PricewaterhouseCoopers GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Holger Graßnick Dario Nikolic 
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer 
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Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2025

Der nach § 162 AktG erstellte Vergütungsbericht der RENK Group AG erläutert die Grundzüge der Vergütungssysteme für 

den Vorstand und Aufsichtsrat. Ferner wird über die für das Geschäftsjahr 2025 gewährte und geschuldete Vergütung 

der gegenwärtigen und ehemaligen Mitgliedern des Vorstands und Aufsichtsrats berichtet. 

Das Vergütungssystem des Vorstands entspricht den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex 

(DCGK) in seiner Fassung vom 28. April 2022. Es ist ist auf eine nachhaltige und langfristige Entwicklung der RENK 

Group AG ausgerichtet und leistet nach Auffassung des Aufsichtsrats einen wichtigen Beitrag, um die 

Unternehmensstrategie zu fördern. Das Vergütungssystem für den Vorstand wurde gemäß § 120a Abs. 1 AktG durch die 

Hauptversammlung am 26. Juni 2024 mit einer Zustimmungsquote von 99,57 % gebilli gt.  

Die Vergütung des Aufsichtsrats wurde durch die Hauptversammlung am 26. Juni 2024 gemäß § 113 Abs. 3 AktG mit 

einer Zustimmungsquote von 99,99 % beschlossen. Die festgelegte Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats ist in 

§ 15 der Satzung der Gesellschaft geregelt.

Das aktuell gültige Vergütungssystem von Vorstand und Aufsichtsrat kann auf der Unternehmenshomepage unter 

Investor Relations im Bereich Corporate Governance – Vergütung Vorstand und Aufsichtsrat abgerufen werden. 

Der Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2024 wurde von der Hauptversammlung am 4. Juni 2025 mit einer 

Mehrheit von 94,86 % gebilligt. Bei der Erstellung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2025 haben Vorstand 

und Aufsichtsrat diesen Billigungsbeschluss berücksichtigt und den Vergütungsbericht 2025 in Fortführung der 

Darstellungsweise der bisherigen von der Hauptversammlung gebilligten Vergütungsberichte erstellt.  

Veränderungen im Vorstand im Geschäftsjahr 2025 

Die Vorstandsvorsitzende Frau Susanne Wiegand ist zum 31. Januar 2025 aus dem Vorstand ausgeschieden. Der 

Aufsichtsrat der RENK Group AG hat mit Wirkung zum 1. Februar 2025 Herrn Dr. Alexander Sagel zum neuen 

Vorstandsvorsitzenden ernannt.  

Mit Wirkung zum 1. März 2025 wurde Herr Dr. Emmerich Schiller als COO in den Vorstand der RENK Group AG berufen. 

1.1 Vergütung der Mitglieder des Vorstands 

1.1.1 Vergütungssystem für die Mitglieder des Vorstands 

Das von der Hauptversammlung am 26. Juni 2024 gebilligte Vergütungssystem findet auf die Vorstandsvergütung im 

Geschäftsjahr 2025 grundsätzlich Anwendung. Etwaige Abweichungen vom Vergütungssystem werden entsprechend 

erläutert.  

Das Vergütungssystem für die Mitglieder des Vorstands soll Anreize für eine nachhaltige Unternehmensführung und 

Wertsteigerung setzen. Die wesentlichen Leitlinien des Vergütungssystems umfassen die Förderung der 

Geschäftsstrategie und das Setzen ambitionierter Anreize. Daneben sollen die Leitlinien die Interessen der Aktionäre, 

Kunden, Mitarbeiter und weiteren Stakeholdern in Einklang bringen. Zudem sollen die in der variablen Vergütung 

verankerten Leistungsindikatoren eine langfristige und nachhaltige Entwicklung des Unternehmens fördern, die Leistung 

der Vorstandsmitglieder angemessen berücksichtigen (Pay for Performance) sowie die Leistung des Vorstands u.a. 

gegenüber relevanten Vergleichsgruppen messen und damit Anreize zur Outperformance schaffen.  



 

 

Die Vorstandsverträge von Susanne Wiegand und Dr. Alexander Sagel (Altverträge) wurden vor Einführung des 

Vergütungssystems geschlossen und weichen daher teilweise von den Vorgaben des Vergütungssystems ab. Hierzu 

werden im Vergütungsbericht an den entsprechenden Stellen die Unterschiede näher erläutert. Mit der Bestellung von Dr. 

Alexander Sagel zum Vorstandsvorsitzenden mit Wirkung zum 01. Februar 2025 wurde ein neuer, an das 

Vergütungssystem angepasster Dienstvertrag geschlossen. Die Verträge von Anja Mänz-Siebje und Dr. Emmerich 

Schiller wurde nach Einführung des Vergütungssystems geschlossen (Neuverträge) und entsprechen diesem.  

Die feste Vergütung der Vorstandsmitglieder setzt sich aus der Grundvergütung, Nebenleistungen und einer 

Altersversorgung zusammen. Die variable Vergütung wird in Form einer kurzfristigen variablen Vergütung, dem Short -

Term Incentive (STI) und einer langfristigen variablen Vergütung, dem Long-Term Incentive (LTI) in Form eines 

„Performance Share Unit“ (PSU) Plans, gewährt. Desweiteren sieht das Vergütungssystem unter anderem weitere 

Regelungen wie z.B. Malus und Clawback sowie Leistungen bei vorzeitiger Vertragsbeendigung vor. Darüber hinaus 

enthalten die Dienstverträge der Vorstandsmitglieder Richtlinien für den Aktienbesitz (Share Ownership Guideline).  

Eine Übersicht über die einzelnen Vergütungsbestandteile des seit dem Geschäftsjahr 2024 gültigen Vergütungssystems 

ist nachfolgender Tabelle zu entnehmen. 



 

 

Vergütungsbestandteile und ihre relativen Anteile an der Ziel-Gesamtvergütung 

Vergütungsbestandteil  Beschreibung  Verhältnis der einzelnen 
Vergütungsbestandteile 
zur Ziel-
Gesamtvergütung bei 
einer Zielerreichung von 
100% 

Feste Vergütung 

 Grundvergütung  Grundvergütung, die in zwölf gleichen Monatsraten ausgezahlt wird 19% - 26% 

Nebenleistungen 
u.a. Dienstwagen, Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung, 
angemessene Reisekostenerstattung, D&O-Versicherung mit
Selbstbehalt 

ca. 1% 

 Altersversorgung  Beitragsorientierte Zusage (Defined Conribution) 7% - 11% 

Variable 
Vergütung 

STI Zielbonus 
Leistungsindikatoren 

In der Regel werden bis zu drei 
Leistungsindikatoren ausgewählt, 
u.a.: 
- Ergebnisbezogene Ziele (z.B.
adjusted EBIT(DA)) 
- Umsatzbezogene Ziele (z.B.
Umsatz) 
- Andere finanzielle Ziele (z.B. 
Nettoverschuldung) 
- Sustainability oder anderen nicht-
finanziellen Zielen

26% - 33% 

 Zielerreichung  0% - 200 % 
 Kappung  200% des Zielbetrags 

LTI 
Performance Share Unit (PSU) 
Plan 

 Performanceperiode  4 Jahre 

36% - 42% 
Leistungsindikatoren 

Tranche 2024 
- Strategische Ziele (z.B.
Auftragseingang) 
- Sustainability Ziele

Tranche 2025+ z.B. 
- Relativer Total Shareholder Return 
(rTSR) 
- Kapitaleffizienzbezogene Ziele 
(z.B. ROCE) 
- Strategische Ziele (z.B.
Auftragseingang) 
- Sustainability Ziele

 Zielerreichung  0% - 200 % 
 Kappung  250% des Zuteilungswertes 

Zusätzliche 
Elemente 

 Maximalvergütung 
- Vorstandsvorsitzende bzw. Vorstandsvorsitzender 6 Mio. € 
(brutto) 
- Ordentliches Vorstandsmitglied 4 Mio. € (brutto)

 Malus / Clawback  
Möglichkeit zur Reduzierung, Verschiebung oder Rückforderung der 
variablen Vergütung 

Richtlinien für den 
Aktienbesitz (Share Ownership 
Guideline)1 

- Verpflichtung zur Investition in Aktien der Gesellschaft innerhalb 
eines Zeitraums von 4 Jahren 
- Haltevorschrift: Investition in Aktien i.H.v.
2x Grundvergütung (Vorstandsvorsitzende bzw.
Vorstandsvorsitzender) 
1x Grundvergütung (Ordentliche Vorstandsmitglieder)
- Haltedauer: Ende der Dienstzeit

 
Leistungen bei vorzeitiger 
Beendigung  Maximale Abfindung i.H.v. einer Jahresvergütung2 

1 Die Dienstverträge der Mitglieder des Vorstands enthalten eine Richtlinie zum Aktienbesitz (vgl. Abschnitt H des Vergütungssystems für den Vorstand). 
2 Die Jahresvergütung setzt sich aus dem Jahresgrundgehalt sowie dem STI und LTI auf Basis einer Gesamtzielerreichung von 100% zusammen.  



 

 

Gemäß dem Vergütungssystem für die Mitglieder des Vorstands setzt sich die Ziel -Gesamtvergütung, basierend auf 

einer Zielerreichung von 100 % für die variable Vergütung, zusammen aus ca. 29 % - 34 % festen 

Vergütungsinstrumenten und aus ca. 62 % - 75 % variablen Vergütungsinstrumenten. Somit übersteigt die langfristige 

variable Vergütung die kurzfristige variable Vergütung. Aufgrund der mehrjährigen Bemessungsgrundlage der variablen 

Vergütung soll damit die langfristige Unternehmensentwicklung gefördert werden. 

Die Altverträge von Susanne Wiegand (bis 31. Januar 2025) und Dr. Alexander Sagel weichen von diesen Vorgaben zum 

Teil ab. Mit der Bestellung von Dr. Alexander Sagel zum Vorstandsvorsitzenden mit Wirkung zum 01. Februar 2025 

wurde ein neuer, an das Vergütungssystem angepasster Dienstvertrag geschlossen. Die Ziel-Gesamtvergütung 2025 für 

die Altverträge (bezogen auf ein volles Vergütungsjahr) basierend auf einer Zielerreichung von 100 % für die variable 

Vergütung, setzt sich zu ca. 27 % - 38 % aus festen Vergütungsinstrumenten zusammen, welche wiederum aus ca. 19 % - 

26 % Grundvergütung, ca. 1 % Nebenleistungen und ca. 7 % - 11 % Altersversorgung bestehen. Die variablen 

Vergütungsinstrumente betragen ca. 62 % - 75 %, davon entfallen ca. 26 % - 33 % auf den STI und ca. 36 % - 42 % auf den 

LTI. 

1.1.2 Ziel- Gesamtvergütung 

Für das Geschäftsjahr 2025 hat der Aufsichtsrat die folgende Ziel -Gesamtvergütung für die Mitglieder des Vorstands 

festgelegt. Sofern die Dienstzeit nicht das gesamte Geschäftsjahr umfasste, ist jeweils der zeitanteilige Betrag 

angegeben. 

Ziel-Gesamtvergütung 
Dr. Alexander Sagel Anja Mänz-Siebje Dr. Emmerich Schiller Susanne Wiegand 

CEO CFO COO CEO 
Vorsitzender des 

Vorstands (seit 01. 
Februar 2025; bis 31. 

Januar 2025 
ordentliches 

Vorstandsmitglied)1 

Vorsitzende des 
Vorstand (bis 31. 

Januar 2025) 
01.01. - 31.12.2025 01.01. - 31.12.2025 01.03.-31.12.2025 01.01. - 31.01.2025 

in Tsd. € in Tsd. € in Tsd. € in Tsd. € 
Grundvergütung 469 330 229 38 
Nebenleistungen2 17 13 9 1 
Altersversorgung 123 90 63 17 
Summe feste Vergütung 609 433 301 56 

Einjährige variable Vergütung 2025 492 330 250 56 
Langfristige variable Vergütung 20253 600 500 354 20 
Summe variable Vergütung 1.092 830 604 76 
Ziel-Gesamtvergütung 1.701 1.263 905 132 

1 Für Dr. Alexander Sagel wurde der Zuteilungswert der Tranche 2025, abweichend von den anderen Regelungen des Dienstvertrags (pro rata temporis für die feste Vergütung 

und die kurzfristige variable Vergütung) bereits ab 01. Januar 2025 ermittelt und entsprechend für das volle Geschäftsjahr zugeteilt. 
2 Den Mitgliedern des Vorstands werden Nebenleistungen in Höhe von ca. 1% der Ziel-Gesamtvergütung gewährt. Der hier angegebene Zielwert entspricht diesem Richtwert. 
3 Der Wert der langfristigen variablen Vergütung entspricht dem Zuteilungswert des Performance Share Unit Plans (PSU Plan).  



 

 

Vergütungsbestandteile im Einzelnen 

Jährliche Grundvergütung 

Die Mitglieder des Vorstands erhalten eine feste jährliche Grundvergütung in bar, die in gleichen monatlichen Raten (z.B. 

zwölf gleiche Monatsraten) ausgezahlt wird.  

Die Höhe der jährlichen Grundvergütung berücksichtigt die spezifische Rolle, Aufgabe und Verantwortlichkeit des 

Vorstandsmitglieds.  

Nebenleistungen 

Den Mitgliedern des Vorstands werden Nebenleistungen zugesichert, die gemäß der Auffassung des Aufsichtsrats der 

üblichen Marktpraxis entsprechen. Dazu gehören unter anderem ein Dienstwagen, Beiträge zur Kranken - und 

Pflegeversicherung und angemessene Reisekostenerstattung. Soweit es sich bei den Leistungen um steuerpflichtige 

Vergütungen handelt, sind die Steuern vom Vorstandsmitglied zu tragen. Für die Vorstandsmitglieder wird zusätzlich 

eine D&O-Versicherung mit einem Selbstbehalt gemäß § 93 Abs. 2 AktG abgeschlossen, wobei die Kosten für die 

Versicherungsprämien von der Gesellschaft getragen werden.  

Zusätzlich besteht die Möglichkeit neuen Vorstandsmitgliedern in besonderen Situationen Sonderzahlungen 

einzuräumen, um unter anderem entfallende Zahlungen aus dem vorherigen Dienstverhältnis auszugleichen.  

Altersversorgung 

Die Mitglieder des Vorstands haben Anspruch auf eine beitragsorientierte Zusage („Defined Contribution“) zur 

Altersversorgung durch das Unternehmen.  

Den Vorstandsmitgliedern mit Altverträgen wurden in Abweichung davon beitragsorientierte Leistungszusagen (sog. 

„Defined Benefit Pläne“) zur Altersversorgung, die als unmittelbare Zusage bei der RENK Group AG bilanziert werden, 

zugesagt. Dabei stellt die Gesellschaft jährlich den dienstvertraglich vereinbarten fixen Versorgungsbeitrag zur 

Verfügung, der auf ein Versorgungskonto einbezahlt und dabei in fiktive Fondsanteile umgerechnet wird.  

Die Vorstände erwerben im Erlebensfall Anspruch auf das Versorgungsguthaben als Altersleistung, wenn das 

Arbeitsverhältnis mit oder nach Vollendung des 65. Lebensjahres endet, oder als vorzeitige Altersleistung auf Antrag, 

wenn das Arbeitsverhältnis nach Vollendung des 60. Lebensjahres und vor Erreichen der festen Altersgrenze endet, oder 

als Invalidenleistung auf Antrag. Im Versorgungsfall (Alter, Invalidität, Tod) wird das Versorgungsguthaben aus dem 

jeweiligen Versorgungskonto an den Vorstand bzw. die Hinterbliebenen grundsätzlich als Einmalkapital ausgezahlt. Bei 

vorzeitiger Altersleistung und Invalidität erfolgt eine Auszahlung stets nur auf Antrag. Unter Zustimmung der RENK 

Group AG kann das Versorgungsguthaben ganz oder teilweise in eine lebenslange Rente umgewandelt werden. Die 

Verrentung erfolgt dabei durch Einzahlung eines Einmalbeitrags in einen entsprechenden Rentenversicherungstarif.  

Bei Ausscheiden vor Eintritt eines Versorgungsfalls bleibt die Anwartschaft auf Leistungen der betrieblichen 

Altersversorgung aus den Versorgungskonten beitragsfrei aufrechterhalten.  



  

 

Für Dr. Alexander Sagel besteht eine unverfallbare Anwartschaft aus der beitragsorientierten Leistungszusage (Defined 

Benefit Plan) für seine Vorstandstätigkeit als COO vom 01. April 2024 bis zum 31. Januar 2025. Der zeitanteilige 

Dienstzeitaufwand aus der beitragsorientierten Leistungszusage (Defined Benefit Plan) beträgt für das Geschäftsjahr 

2025 8 Tsd. €. Mit der Bestellung von Dr. Alexander Sagel zum Vorstandsvorsitzenden mit Wirkung zum 01. Februar 

2025 wurde ein neuer, an das Vergütungssystem angepasster Dienstvertrag geschlossen. Damit hat Dr. Alexander Sagel 

eine unverfallbare Anwartschaft auf die beitragsorientierte Leistungszusage erworben, welche bis zum Eintritt des 

Versorgungsfalls beitragsfrei aufrechterhalten wird.  

Für Anja Mänz-Siebje besteht eine unverfallbare Anwartschaft aus der beitragsorientierten Leistungszusage (Defined 

Benefit Plan), die sie im Rahmen ihrer früheren Tätigkeit bei der RENK GmbH erworben hat. Mit der Bestellung als CFO 

mit Wirkung zum 01. Oktober 2024 wurde ein dem Vergütungssystem entsprechender Dienstvertrag geschlossen. Aus 

diesem Grund fiel für die beitragsorientierte Leistungszusage (Defined Benefit Plan) im Geschäftsjahr 2025 kein 

Dienstzeitaufwand an. Damit hat Anja Mänz-Siebje ab diesem Zeitpunkt eine unverfallbare Anwartschaft auf die 

beitragsorientierte Leistungszusage erworben, welche bis zum Eintritt des Versorgungsfalls beitragsfrei 

aufrechterhalten wird.  

Für Dr. Emmerich Schiller besteht eine unverfallbare Anwartschaft aus der beitragsorientierten Leistungszusage 

(Defined Benefit Plan), die er im Rahmen seiner früheren Tätigkeit bei der RENK GmbH erworben hat. Mit der Bestellung 

als COO mit Wirkung zum 01. März 2025 wurde ein dem Vergütungssystem entsprechender Dienstvertrag geschlossen. 

Damit hat Dr. Emmerich Schiller ab diesem Zeitpunkt eine unverfallbare Anwartschaft auf die beitragsorientierte 

Leistungszusage erworben, welche bis zum Eintritt des Versorgungsfalls beitragsfrei aufrechterhalten wird. Der 

Dienstzeitaufwand für das Geschäftsjahr 2025 in Höhe von 8 Tsd. € entfällt damit auf die beitragsorientierte 

Leistungszusage (Defined Benefit Plan) bis zum 28. Februar 2025.  

Susanne Wiegand hat aufgrund ihrer Tätigkeit bei der RENK GmbH ebenfalls eine unverfallbare Anwartschaft aus der 

beitragsorientierten Leistungszusage (Defined Benefit Plan) erworben. Die Gesellschaft hat diese Zusage übernommen 

und bis zur Beendigung der Vorstandstätigkeit am 31. Januar 2025 weitergeführt. Der zeitanteilige Dienstzeitaufwand 

aus der beitragsorientierten Leistungszusage (Defined Benefit Plan) beträgt für das Geschäftsjahr 2025 17 Tsd. €. Mit 

dem Ausscheiden aus dem Vorstand hat Susanne Wiegand eine unverfallbare Anwartschaft auf die beitragsorientierte 

Leistungszusage erworben, welche bis zum Eintritt des Versorgungsfalls beitragsfrei aufrechterhalten wird.  

Verpflichtungen aus Altersversorgung (Defined Benefit Pläne) nach IFRS zum Stichtag 31.12.2025 
Dienstzeitaufwand Barwert der Verpflichtung 

in Tsd. € in Tsd. € 

Dr. Alexander Sagel 8 85 
Anja Mänz-Siebje 0 34 
Dr. Emmerich Schiller (seit 01. März 2025) 8 55 
Susanne Wiegand (bis 31. Januar 2025) 17 416 

Variable Vergütung 

Neben der jährlichen Grundvergütung erhalten die Vorstandsmitglieder eine variable Vergütung (STI und LTI), die auf die 

nachhaltige Entwicklung des Unternehmens ausgerichtet ist und der Steuerungslogik des Unternehmens entspricht. 

Daher basieren sowohl der STI als auch der LTI auf Leistungsindikatoren, die die Unternehmensstrategie abbilden und 

dienen somit als effektives Incentivierungsinstrument. 



 

 

Short Term Incentive (STI) 

Der STI ist als Zielbonus mit einer einjährigen Performanceperiode konzipiert und wird den Vorstandsmitgliedern jährlich 

zugeteilt. Die Auszahlung des STI richtet sich nach der Zielerreichung vor oder mit Beginn der Performanceperiode 

definierter Leistungsindikatoren sowie deren Gewichtung, die vom Aufsichtsrat für jedes Vorstandsmitglied festgelegt 

werden. Dabei legt der Aufsichtsrat in der Regel bis zu drei additiv verknüpfte Leistungsindikatoren fest und gewichtet 

diese. Als finanzielle Leistungsindikatoren können ergebnisbezogene-, umsatzbezogene und/ oder andere finanzielle 

Ziele herangezogen werden. Darüber hinaus können auch nicht -finanzielle Ziele (z.B. Sustainability-Ziele) Anwendung 

finden.Bei unterjährigem Beginn oder Ende der Vorstandstätigkeit bemisst sich der jährliche Bonus pro rata temporis. 

Die Zielerreichung wird zwischen 0 % und 200 % festgestellt, wobei eine lineare Interpolation zwischen den 

Ankerpunkten, d. h. zwischen der Hürde und dem Ziel sowie zwischen dem Ziel und dem Maximum erfolgt. Eine 

Zielerreichung des Leistungsindikators unterhalb der Hürde führt zu einer Auszahlung von 0 % des Zielbetrags. Im 

Maximum der Zielerreichung des Leistungsindikators erfolgt eine Auszahlung von 200 % des Zielbetrags.  

Die für den STI ausgewählten finanziellen Leistungsindikatoren spiegeln das aktuelle Steuerungssystem der RENK Group 

AG wider. 

Das adjusted EBIT als ergebnisbezogene Kennzahl dient als Indikator für die operative Leistungsfähigkeit des 

Unternehmens, indem sie die Profitabilität auf operativer Ebene misst und somit die Grundlage für passende 

Anreizstrukturen schafft. Hierzu wird das operative Ergebnis (EBIT) um mögliche Sondereffekte gemäß RENK 

Normalisierungsrichtlinie wie z. B. M&A-Aktivitäten einschließlich Kaufpreisallokationen, Abfindungszahlungen sowie 

sonstige Effekte, die keinen Aussagegehalt für die Entwicklung der operativen Geschäftstätigkeit aufweisen, bereinigt. 

Für weitere Ausführungen bzw. die Herleitung der Bereinigungen wird auf die Ausführungen zum finanziellen 

Steuerungssystem sowie zur Ertragslage im Lagebericht verwiesen.  

Das Vorratsvermögen in % vom Umsatz zielt auf eine Optimierung der Kapitalbindung und fokussiert damit die Liquidität 

des Unternehmens. 

Der Umsatz dient als zentraler Leistungsindikator zur Bewertung des finanziellen Erfolgs und der Strategie des 

Unternehmens. Ein konstantes Umsatzwachstum gilt als Indikator für eine langfristige Wertsteigerung.  

Für das Geschäftsjahr 2025 werden das adjusted EBIT (organisch) mit 60 %, das Vorratsvermögen in % vom Umsatz 

(organisch) und das Umsatzwachstum (organisch) (CAGR Umsatzerlöse) mit jeweils 20 % gewichtet. Für diese 

Leistungsindikatoren wurden vom Aufsichtsrat folgende Bandbreiten festgelegt. 

Leistungsindikatoren 

STI 2025 

Gewichtung Hürde Zielwert Maximum IST-Wert  Zielerreichung 

Zielerreichung 
inkl. linearer 
Interpolation  

Gewichtete 
Zielerreichung 

in % 80% - 89% 100% 120% in % in % in % 

Adjusted EBIT1 

(organisch) in Mio. € 60% 1792 214 257 230 107,3% 136,3% 81,8% 
Vorratsvermögen in % 
vom Umsatz (organisch) 20% 35%3 31% 25% 31,2% 99,4% 94,0% 18,8% 
Umsatzwachstum 
(organisch) (CAGR 
Umsatzerlöse) in % 20% 12,4%4 15,5% 18,6% 18,4% 118,7% 192,8% 38,6% 

1 Bereinigt um Effekte aus M&A-Aktivitäten einschließlich Kaufpreisallokationen, Abfindungszahlungen sowie sonstige Effekte. 
2 Hürde auf 84% festgelegt. 
3 Hürde auf 89% festgelegt. 
4 Hürde auf 80% festgelegt. 



  

 

Auf Basis der Unternehmens-Performance ergibt sich für das Geschäftsjahr 2025 für den STI, welcher nach Feststellung 

des geprüften und testierten Konzernabschlusses in bar ausgezahlt wird, eine Gesamtzielerreichung von 139, 2 %. 

Zielbetrag  Gesamtzielerreichung Auszahlungsbetrag 
in Tsd. € in % in Tsd. € 

Dr. Alexander Sagel 492 

139,2% 

685 
Anja Mänz-Siebje 330 459 
Dr. Emmerich Schiller1 250 348 
Susanne Wiegand2 56 78 

1 Aufgrund der unterjährigen Berufung in den Vorstand anteilig für den Zeitraum 01.03. – 31.12.2025 gewährt. 
2 Aufgrund des unterjährigen Ausscheidens aus dem Vorstand anteilig für den Zeitraum 01.01. – 31.01.2025 gewährt. 

Für Neuverträge gelten im Hinblick auf die Beendigung des Dienstverhältnisses folgende Regelungen. Wird die 

Bestellung zum Vorstand nach § 84 Abs. 3 AktG widerrufen und liegt ein wichtiger Grund i.S.d. § 626 BGB vor, endet 

auch der Dienstvertrag zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens des Widerrufs der Bestellung (Bad Leaver). In diesem Fall 

verfallen jegliche Ansprüche aus dem STI. 

Für den Fall der vorzeitigen Beendigung des Dienstverhältnisses ohne wichtigen Grund i.S.d. § 626 BGB besteht der 

Anspruch auf eine pro-ratierliche Auszahlung aus dem STI (Good Leaver). Hierfür wird die Anzahl der Monate innerhalb 

der einjährigen Performanceperiode, während der der Planteilnehmer bei der RENK Group AG beschäftigt war, durch die 

volle Anzahl an Monaten geteilt (12 Monate). Die Auszahlung erfolgt nach der Feststellung des jeweiligen geprüften und 

testierten Konzernabschlusses.  

Long Term Incentive (LTI)* 

Der LTI ist als Performance Share Units (PSU) Plan ausgestaltet und wird in jährlichen Tranchen mit jeweils vierjähriger 

Performanceperiode zugeteilt. Der Aufsichtsrat legt vor Beginn einer jeden Tranche einen Zuteilungswert des LTI für 

jedes Vorstandsmitglied in Euro fest. Auf Basis des individuellen Zuteilungswerts für jedes Vorstandsmitglied werden 

die PSU für die jeweilige Tranche ermittelt.  

Die Anzahl der vorläufig zugeteilten virtuellen Aktien ergibt sich aus der Division des individuellen Zuteilungswerts durch 

den durchschnittlichen Aktienkurs der Gesellschaft im XETRA-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse von dreißig 

Handelstagen (jeweils volumengewichteter Schlusskurs) vor Beginn der jeweiligen Performanceperiode, gerundet auf 

zwei Nachkommastellen. Für die Tranche mit der Performanceperiode 2024 bis 2027 gilt aufgrund des Börsengangs des 

Unternehmens im Februar 2024 eine abweichende Methode. Hierfür wurde die Anzahl der zugeteilten PSU aus der 

Division des individuellen Zuteilungswerts durch den durchschnittlichen Aktienkurs der Gesellschaft im XETRA -Handel 

der Frankfurter Wertpapierbörse an den dreißig Handelstagen (jeweils volumengewichteter Schlusskurs) nach dem 

Börsengang der Gesellschaft, gerundet auf zwei Nachkommastellen, ermittelt. Für weitere Erläuterungen wird auf den 

Vergütungsbericht 2024 verwiesen.  

Der LTI als langfristiges variables Vergütungsinstrument soll nach Auffassung des Aufsichtsrats Anreize dafür setzen, 

die strategischen Zielsetzungen des Unternehmens umzusetzen und für eine langfristige, auf Wertsteigerung 

ausgerichtete und nachhaltige Unternehmensentwicklung sorgen. Die Leistungsindikatoren sind im Einklang mit der 

Strategie sowie mit der Steuerungslogik der Gesellschaft.  

* Dieser mit * gekennzeichnete Abschnitt enthält vergütungsberichtstypische Angaben, die sich auch mit den Angabepflichten gem. ESRS 2 GOV-3.29 befassen.



 

 

Der Aufsichtsrat legt die Zielwerte der jeweiligen Leistungsindikatoren sowie deren Gewichtung vor bzw. zu Beginn einer 

jeden Performanceperiode fest. Die Leistungsindikatoren sind additiv verknüpft. Diese setzen sich zum einen aus 

finanziellen Zielen zusammen, die sich z.B. auf die relative Aktienentwicklung („Relativer Total Shareholder Return“ bzw. 

„rTSR“), ergebnisbezogene Ziele (z.B. bereinigtes Ergebnis je Aktie („adjusted Earnings per Share“ oder „adj. EPS“)), 

strategische Ziele (z.B. Auftragseingang) und/ oder kapitaleffizienzbezogene Ziele (z.B. Kapitalrendite („Return on 

Capital Employed“ oder „ROCE“)) beziehen. Zum anderen wird für jede Tranche mindestens ein Sustainability -Ziel 

definiert. Die Leistungsindikatoren der Tranche 2024 unterscheiden sich von denen der nachfolgenden Tranchen 

(Tranchen 2025+). 

Die Zielerreichung für jeden Leistungsindikator wird zwischen 0 % und 200 % festgestellt, wobei eine lineare 

Interpolation zwischen den Ankerpunkten, d. h. zwischen der Hürde von und dem Ziel sowie zwischen dem Ziel und dem 

Maximum erfolgt. Eine Zielerreichung des Leistungsindikators unterhalb der Hürde führt zu einer Zuteilung von 0 % des 

Zielbetrags. Im Maximum der Zielerreichung des Leistungsindikators erfolgt eine Zuteilung von 200 % des Zielbetrags.  

Zur Ermittlung der finalen Anzahl an PSU wird die Anzahl der zu Beginn einer Tranche zugeteilten PSU mit der 

Zielerreichung und der entsprechenden Gewichtung der einzelnen Leistungsindikatoren multipliziert. Zur Berechnung der 

Auszahlung wird die finale Anzahl der PSU mit dem durchschnittlichen Aktienkurs der Gesellschaft im XETRA-Handel der 

Frankfurter Wertpapierbörse von dreißig Handelstagen (jeweils volumengewichteter Schlusskurs) vor dem Ende der 

jeweiligen Performanceperiode multipliziert, gerundet auf zwei Nachkommastellen. Die Auszahlung ist auf 250 % des 

individuellen Zuteilungswertes des LTI begrenzt (Auszahlungskappung) und erfolgt in bar oder in Aktien nach Wahl des 

Aufsichtsrats. Die Auszahlung erfolgt nach der Feststellung des jeweiligen geprüften und testierten 

Konzernabschlusses.  

Wird die Bestellung zum Vorstand nach § 84 Abs. 3 AktG widerrufen und liegt ein wichtiger Grund i.S.d. § 626 BGB vor, 

endet auch der Dienstvertrag zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens des Widerrufs der Bestellung (Bad Leaver). In diesem 

Fall verfallen jegliche Ansprüche aus dem LTI. 

Für den Fall der vorzeitigen Beendigung des Dienstverhältnisses ohne wichtigen Grund i. S. d. § 626 BGB besteht der 

Anspruch auf eine pro-ratierliche Auszahlung aus dem LTI (Good Leaver). Hierfür wird die Anzahl der Monate innerhalb 

der vierjährigen Performanceperiode, während der Planteilnehmer bei der RENK Group AG beschäftigt war, durch die 

volle Anzahl an Monaten geteilt (48 Monate).  

Die Zielerreichung für den LTI 2025 bis 2028 sowie die tatsächlichen Auszahlungsbeträge werden nach Ablauf der 

vierjährigen Performanceperiode im Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2028 berichtet.  



  

 

In der nachfolgenden Tabelle sind die zugesagten PSU der einzelnen Vorstandsmitglieder dargestellt:  

Performance Share Unit (PSU)-Plan 

Tranche 
Anzahl 

zugesagter PSU 
Zuteilungs- 

zeitpunkt 

Beizulegender 
Zeitwert 

zum Zuteilungs- 
zeitpunkt in € 

Verfallen im 
Geschäftsjahr 

Bestand PSU 
am Ende des 

Geschäftsjahres 

Dr. Alexander Sagel 
CEO 
Vorsitzender des Vorstands 

2025 - 2028 30.628 01.01.2025 1.038.289 0 30.628 
2024 - 2027 23.341 26.06.2024 582.591 0 23.341 

Anja Mänz-Siebje 
CFO 

2025 - 2028 25.524 01.01.2025 865.264 0 25.524 
2024 - 2027 16.857 26.10.2024 322.812 0 16.857 

Dr. Emmerich Schiller 
COO 
(seit 01. März 2025) 

2025 - 2028 18.079 01.03.2025 612.878 0 18.079 
Susanne Wiegand1 
CEO 
(bis 31. Januar 2025) 

2025 - 2028 1.037 01.01.2025 35.154 0 1.037 
2024 - 2027 40.457 22.01.2024 684.937 29.500 10.957 

1 Aufgrund des Ausscheidens zum 31.01.2025 wird der Zuteilungswert pro rata temporis auf den Betrag reduziert, der der Anzahl voller Monate entspricht, in denen das 

Dienstverhältnis im jeweiligen Vierjahreszeitraum bestand (1/48). Die tatsächliche Zielerreichung wird nach Ablauf der jeweiligen Performanceperiode ermittelt. 

Pre-IPO-Bonus 

Susanne Wiegand wurden für das Geschäftsjahr 2023 anstelle eines LTIs ein Pre -IPO Bonus mit einem Zuteilungswert 

von 244 Tsd. € bei 100 % Zielerreichung zugesagt. Der im Geschäftsjahr 2027 zur Auszahlung kommende Bonus wurde 

auf Basis nachfolgender Zielerreichung zum 31. Dezember 2023 ermittelt.  

Für den Pre-IPO-Bonus besteht eine Aufschubzeit von drei Jahren vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2026 

(Halteperiode). Ein Anspruch auf Auszahlung des vollen Bonusbetrags ist an ein aktives Dienstverhältnis bis zum 31. 

Dezember 2026 geknüpft. Endet das Dienstverhältnis aufgrund einer Kündigung der Gesellschaft aus wichtigem Grund 

gemäß § 626 BGB verfällt jeglicher Zahlungsanspruch (Bad Leaver). Endet das Dienstverhältnis aus anderen Gründen, 

wird der Zuteilungswert pro rata temporis auf den Betrag reduziert, der der Anzahl voller Monate entspricht, in denen das 

Dienstverhältnis im Zeitraum zwischen dem 1. Oktober 2023 und 31. Dezember 2026 bestand (Good Leaver).  

in % Gewichtung Zielerreichung 
Gesamt- 

zielerreichung 

Auftragseingang 33,33 180 

127 
Planung der Einführung einer ESG-Berichterstattung, Erstellung eines 
Nachhaltigkeitsberichts und Erreichen eines ESG-Ratings 33,33 100 

Capital market improvement 33,33 100 

in Tsd. € Zielbetrag 
Gesamtziel- 

erreichung in % 
Festgestellter 
Bonusbetrag 

Gewährte 
Vergütung 2023 

Gewährte 
Vergütung 2024 

Gewährte 
Vergütung 2025 

Susanne Wiegand1 244 127 310 24 95 8 

1 Der Zuteilungswert bzw. der festgestellte Bonusbetrag wurde aufgrund des vorzeitigen Ausscheidens aus dem Vorstand zeitanteilig (16/39) für den Zeitraum 

01. Oktober 2023 – 31. Januar 2025 gewährt. Die übrigen Ansprüche in Höhe von 183 Tsd. € sind verfallen.



 

 

Richtlinie zum Aktienbesitz 

Die Dienstverträge der Mitglieder des Vorstands enthalten eine Richtlinie für den Aktienbesitz. Damit soll nach 

Auffassung des Aufsichtsrats der Interessensgleichklang zwischen den Aktionären der Gesellschaft und den 

Vorstandsmitgliedern weiter gestärkt und sichergestellt werden. Im Rahmen dieser Aktienbesitzrichtlinie ist jedes 

Vorstandsmitglied verpflichtet, über einen Zeitraum von vier Jahren in Aktien der Gesellschaft zu investieren. Der zu 

investierende Betrag entspricht einem Vielfachen der jährlichen Grundvergütung und ist für die Vorstandsvorsitzende 

bzw. den Vorstandsvorsitzenden auf 200 % und für die anderen Vorstandsmitglieder auf 100 % der jährlichen brutto 

Grundvergütung festgelegt. Bereits bestehender Aktienbesitz wird angerechnet. Die im Rahme n der Aktienbesitzrichtlinie 

erworbenen Aktien müssen bis zur Beendigung der Tätigkeit des jeweiligen Vorstandsmitglieds vollständig gehalten 

werden. Der Aufsichtsrat überprüft in regelmäßigen Abständen die Einhaltung der beschriebenen Richtlinie zum 

Aktienbesitz. Zum 31. Dezember 2025 haben zwei der drei amtierenden Vorstände die Verpflichtung zum 

Eigeninvestment in Aktien der Gesellschaft erfüllt.  

1.1.3 Vergütung der Mitglieder des Vorstands im Geschäftsjahr 2025 

In der nachfolgenden Tabelle ist die für jedes einzelne, im Geschäftsjahr 2025 amtierende Mitglied des Vorstands 

gewährte und geschuldete Vergütung gem. § 162 AktG inklusive der jeweiligen relativen Anteile ihrer Bestandteile 

ausgewiesen. Als gewährte Vergütung wird dabei diejenige Vergütung dargestellt, für die die zugrunde liegende Tätigkeit 

mit Ablauf des Geschäftsjahres vollständig erbracht wurde.  

Die Tabelle zeigt die im Geschäftsjahr geleisteten Zahlungen für die Grundvergütung, Nebenleistungen und 

Altersversorgung. Die einjährige variable Vergütung wird für das Geschäftsjahr 2025 ausgewiesen, wenngleich der 

tatsächliche Zufluss erst im Geschäftsjahr 2026 stattfindet. Der Pre-IPO-Bonus wird ratierlich erdient und daher im 

jeweiligen Geschäftsjahr, gemessen auf die gesamte Laufzeit, anteilig ausgewiesen. Die langfristige variable Vergütung 

wird in dem Jahr ausgewiesen, in dem die Performanceperiode endet und der Anspruch vollständig erdient ist (nach 4 

Jahren), auch wenn sie erst im darauffolgenden Geschäftsjahr zur Auszahlung kommt.  

Susanne Wiegand hat mit Wirkung zum 31. Januar 2025 ihr Amt als Vorstandsvorsitzende niedergelegt. Im Zuge dessen 

hat Susanne Wiegand für das Geschäftsjahr 2025 einen zeitanteiligen Anspruch auf den STI, welcher zu dem vertraglich 

vereinbarten Fälligkeitszeitpunkt ausgezahlt wird. Ebenso wurde Susanne Wiegand für das Geschäftsjahr 2025 ein 

zeitanteiliger LTI zugeteilt und ein anteiliger Beitrag zur Altersversorgung an Susanne Wiegand gezahlt. Susanne 

Wiegand steht im Zuge des Ausscheidens kein Abfindungsanspruch zu. Darüber hinaus wurde das nachverträgliche 

Wettbewerbsverbot aufgehoben. 



 

Dr. Alexander Sagel Anja Mänz-Siebje Dr. Emmerich Schiller Susanne Wiegand 
CEO CFO COO CEO 

Vorsitzender des 
Vorstands 

(seit 01. Februar 2025; 
bis 31. Januar 2025 

ordentliches 
Vorstandsmitglied)1 

Vorsitzende des 
Vorstands (bis 31. Januar 

2025) 
01.01. - 31.12.2025 01.01. - 31.12.2025 01.03. - 31.12.2025 01.01. - 31.01.2025 

in Tsd. € in % in Tsd. € in % in Tsd. € in % in Tsd. € in % 

Grundvergütung 469 36 330 37 229 35 38 27 
Nebenleistungen 29 2 24 3 13 2 2 1 
Altersversorgung 123 9 90 10 63 10 17 12 
Summe feste Vergütung 621 48 444 49 305 47 57 40 

Kurzfristige variable Vergütung 685 52 459 51 348 53 78 55 
Pre-IPO Bonus - 0 - 0 - 0 8 6 
Summe variable Vergütung 685 52 459 51 348 53 86 60 

Gewährte und geschuldete 
Vergütung gem. § 162 AktG 1.306 100 903 100 653 100 143 100 

Maximalvergütung 

Das Vergütungssystem für den Vorstand sieht gemäß § 87a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 AktG eine Maximalvergütung vor. Die 

Maximalvergütung begrenzt die Gesamtvergütung (Grundvergütung, Nebenleistungen, Altersversorgung, STI und LTI) der 

Vorstandsmitglieder, die für ein Geschäftsjahr ausgezahlt wird, unabhängig vom tatsächlichen Auszahlungszeitpunkt. 

Die Maximalvergütung beträgt für die Vorstandsvorsitzende bzw. den Vorstandsvorsitzenden 6 Mio. € p.a. und für die 

übrigen Vorstandsmitglieder 4 Mio. € p.a. und gilt für alle Neuverträge, die ab dem Zeitpunkt der Geltung des 

Vergütungssystems geschlossen wurden. Für Dr. Alexander Sagel gilt für das Geschäftsjahr 2025 eine 

Maximalvergütung von 5,8 Mio. € aufgrund der unterjährigen Anpassung seines Dienstvertrags. 

Übersteigt die Vergütung diesen Maximalbetrag, so wird der LTI in der jeweiligen Höhe über den Maximalbetrag hinaus 

begrenzt und verfällt ersatzlos.  

Für das Geschäftsjahr 2025 ist eine finale Aussage über die Höhe der Vergütung erst möglich, wenn die Zielerreichung 

des im Geschäftsjahr 2025 zugeteilten PSU Plans feststeht, was voraussichtlich nach Ablauf des Geschäftsjahres 2028 

erfolgen wird. 

1.1.4 Malus und Clawback 

Gemäß G.11 des DCGK hat die Gesellschaft Malus und Clawback Klauseln in das Vergütungssystem des Vorstands 

implementiert. Für Neuverträge hat der Aufsichtsrat das Recht in begründeten Fällen, die noch nicht ausgezahlte 

variable kurzfristige und langfristige Vergütung (STI und LTI) zu kürzen, zu verschieben (Malus) oder bereits ausgezahlte 

Vergütung zurückzufordern (Clawback).  

Begründete Fälle sind u. a. ein Verstoß gegen die in § 93 AktG definierten Sorgfaltspflichten und Verantwortlichkeiten 

eines Vorstandsmitglieds, ein Fehlverhalten im Zusammenhang mit Compliance Verstößen oder das Vorliegen eines 

fehlerhaften Jahresabschlusses. 

Der Aufsichtsrat kann über eine Verkürzung, Verschiebung oder Verweigerung entscheiden. Hierbei werden die 

spezifischen Umstände des Einzelfalls berücksichtigt, und die Interessen des Unternehmens sowie des 

Vorstandsmitglieds abgewogen. 

In den mit den Vorstandsmitgliedern vor Einführung des Vergütungssystems geschlossenen Vorstandsverträgen ist 

geregelt, dass die Gesellschaft das Recht hat, bereits geleistete Netto-Zahlungen aus dem LTI zurückzufordern, 

zurückzubehalten oder zu streichen, für den Fall, dass die Auszahlung ganz oder teilweise ungerechtfertigt war. Die 



 

 

Rückforderung besteht auch dann, wenn das Amt oder das Anstellungsverhältnis zum Zeitpunkt der Geltendmachung 

des Rückforderungsanspruchs bereits beendet ist. Ebenso kann die Gesellschaft eine bereits ausgezahlte Jahrestranche 

aus dem LTI (Nettobetrag) ganz oder teilweise zurückfordern, wenn das Vorstandsmitglied in schwerwiegender Weise 

gegen seine gesetzlichen Pflichten verstoßen hat.  

Im Geschäftsjahr 2025 lagen keine Gründe vor, die den Aufsichtsrat zu einer Rückforderung oder einem Rückbehalt 

variabler Vergütung veranlassten, weshalb auch keine Rückforderung oder Rückbehalt erfolgt ist.  

1.1.5 Vergütungsbezogene Rechtsgeschäfte 

Widerruft die Gesellschaft die Bestellung zum Mitglied des Vorstands vor Ablauf der Laufzeit des jeweiligen 

Dienstvertrags, so hat das jeweilige Vorstandsmitglied Anspruch auf eine Abfindung, es sei denn, die Kündigung beruht 

auf einem wichtigen Grund im Sinne des § 626 BGB oder der Widerruf der Bestellung beruht auf einer groben 

Pflichtverletzung gemäß § 31 Mitbestimmungsgesetz und § 84 AktG.  

Die Abfindung bemisst sich nach dem Jahresgrundgehalt sowie dem STI und LTI des jeweiligen Vorstandsmitglieds. Die 

Abfindungen für den STI und LTI basieren jeweils auf einer Gesamtzielerreichung von 100 %, die zeitanteilig ab dem 

Ende des Dienstverhältnisses bis zum regulären Ende der jeweils laufenden Vertragslaufzeit, maximal jedoch für ein 

Jahr, berechnet werden. Der Aufsichtsrat hat die Möglichkeit ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot mit 

Karenzentschädigung zu vereinbaren. Diese beträgt in der Regel 50% der zuletzt bezogenen vertragsmäßigen Leistungen 

für die Dauer des nachverträglichen Wettbewerbsverbots. 

Der Aufsichtsrat hat von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht und in den Vorstandsverträgen Regelungen zu einem 

nachvertraglichen Wettbewerbsverbot mit Karenzentschädigung vereinbart. Die Karenzentschädigung beträgt für Dr. 

Alexander Sagel, Anja Mänz-Siebje und Dr. Emmerich Schiller jeweils 50 % und für Susanne Wiegand 75 % der zuletzt 

bezogenen vertragsmäßigen Leistungen für die Dauer des nachverträglichen Wettbewerbsverbots.  

Bei Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit wird für einen Zeitraum von 12 Monaten die Gesamtvergütung weitergezahlt.  

Verstirbt ein Vorstandsmitglied während der Laufzeit des Dienstverhältnisses, so erhält der hinterbliebene Ehepartner 

oder in eheähnlicher Gemeinschaft lebender Hinterbliebener oder eingetragener Lebenspartner für den Sterbemonat und 

für fünf weitere Monate die monatlichen Teilbeträge der Grundvergütung 



  

 

1.2 Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2025 

1.2.1 Vergütungssystem für die Mitglieder des Aufsichtsrats 

Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder der RENK Group AG ist insgesamt ausgewogen und in einem angemessenen 

Verhältnis zu deren Verantwortlichkeiten, Aufgaben und Leistungen sowie zur wirtschaftlichen Lage des Unternehmens. 

Auch wurde die Vergütungspraxis anderer, deutscher börsennotierter Unternehmen vergleichbarer Größe berücksichtigt. 

Eine marktübliche Vergütung ist relevant, um die Attraktivität eines Aufsichtsratsmandats zu erhöhen und qualifizierte 

Mandatsträger zu gewinnen und halten zu können.  

Gemäß der Empfehlung G.18 des DCGKs erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats der RENK Group AG eine 

Festvergütung ohne variable Vergütungsinstrumente. Eine ausschließlich auf festen Vergütungsinstrumenten 

basierende Vergütung des Aufsichtsrats stellt eine optimale Voraussetzung für die neutrale und objektive Kontroll - und 

Beratungsfunktion dar, die der Aufsichtsrat gegenüber dem Vorstand wahrnimmt. Diese Unabhängigkeit spielt eine 

entscheidende Rolle für die effektive Umsetzung der Geschäftsstrategie und t rägt wesentlich zum nachhaltigen Erfolg 

des Unternehmens bei. 

Vergütungsbestandteile 

Sämtliche Vergütungskomponenten sind jeweils nach Ablauf des Geschäftsjahres zahlbar.  

Aufsichtsratsmitglieder, die nur während eines Teils eines Geschäftsjahres dem Aufsichtsrat angehören oder das Amt 

des Vorsitzenden oder des stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrates innehaben, erhalten eine entsprechende 

anteilige Vergütung. Dies gilt entsprechend für die Vergütung als Mitglied oder Vorsitzender eines Ausschusses.  

Zu Gunsten der Mitglieder des Aufsichtsrats ist eine Haftpflichtversicherung zur Absicherung der Risiken aus der 

Wahrnehmung ihrer Aufgaben als Aufsichtsrat (Directors & Officers Liability Insurance / D&O Versicherungen) 

abgeschlossen. 

Die Gesellschaft erstattet den Aufsichtsratsmitgliedern über die Vergütung hinaus die ihnen bei der Ausübung ihres 

Aufsichtsratsmandates entstehenden Auslagen sowie die auf ihre Vergütung und Auslagen zu entrichtende 

Umsatzsteuer, soweit diese anfallen sollte. 

Feste jährliche Vergütung 

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten eine feste jährliche Vergütung von 60 Tsd. €. Der Vorsitzende des 

Aufsichtsrats erhält das Zweifache (120 Tsd. €), der stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält das 

Eineinhalbfache (90 Tsd. €) der festen jährlichen Vergütung eines ordentlichen Mitglied des Aufsichtsrats .  

Tätigkeit in Ausschüssen 

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten für ihre Tätigkeit in den Ausschüssen des Aufsichtsrats eine zusätzliche feste 

jährliche Vergütung von jeweils 10 Tsd. €. Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses erhält das Zweieinhalbfache (25 

Tsd. €) dieser festen jährlichen Vergütung. Die Vorsitzenden der weiteren Ausschüsse erhalten das Zweifache (20 Tsd. 

€) dieser festen jährlichen Vergütung. Der Anspruch auf zusätzliche Vergütungen für die Mitgliedschaft bzw. den Vorsitz 

in den Ausschüssen steht unter dem Vorbehalt, dass der jeweilige Ausschuss mindestens einmal im Jahr zur Erfüllung 

seiner Aufgaben getagt hat. 



 

 

Sitzungsgeld 

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten für die Teilnahme an Sitzungen des Aufsichtsrats oder der entsprechenden 

Ausschüsse ein Sitzungsgeld in Höhe von 500 € pro Sitzung.  

1.2.2 Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2025 

Die individuelle gewährte und geschuldete Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats, die zu 100 % aus festen 

Vergütungsbestandteilen besteht, ist in der nachstehenden Tabelle ausgewiesen. Als gewährte Vergütung wird dabei 

diejenige Vergütung dargestellt, für die die zugrunde liegende Tätigkeit mit Ablauf des Geschäftsjahres vollständig 

erbracht wurde. Alle Aufsichtsratsmitglieder der RENK GmbH nehmen auch ein Aufsichtsratsmandat bei der RENK Group 

AG wahr, und erhalten ihre Vergütung ausschließlich von der RENK Group AG. 

Aufsichtsratsvergütung 
in Tsd. € Festvergütung  Ausschussvergütung Sitzungsgelder Gesamtvergütung 

Anteilseigenervertreter 
Claus von Hermann 
Aufsichtsratsvorsitzender 120 20 7 147 
Karin Sonnenmoser 60 25 6 91 
Doreen Nowotne 60 40 7 107 
Florian Hohenwarter 60 - 4 64 
Johannes Meier 60 20 7 87 
Klaus Stahlmann 60 - 4 64 
Arbeitnehmervertreter 
Klaus Refle1 
Stellv. Vorsitzender 90 20 7 117 
Sascha Dudzik1 60 10 6 76 
Lothar Evers1 60 - 4 64 
Adela Lieb 60 - 4 64 
Ferdije Rracaj1 60 10 5 75 
Mario Sommer1 60 - 4 64 

1 Diese Arbeitnehmervertreter haben erklärt, dass sie Ihre Aufsichtsratsvergütung entsprechend der Richtlinien der IG Metall teilweise an die Hans-Böckler-Stiftung abführen. 



  

 

1.3 Vergleichende Darstellung der Vergütungs- und Ertragsentwicklung 

Die nachfolgende Übersicht stellt die relative Entwicklung der gewährten und geschuldeten Vorstands - und 

Aufsichtsratsvergütung im Vergleich zur durchschnittlichen Arbeitnehmervergütung sowie ausgewählter 

Leistungsindikatoren des RENK-Konzerns dar. 

Die angegebene Vorstands- und Aufsichtsratsvergütung entspricht der gem. § 162 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 AktG gewährten und 

geschuldeten Vergütung. Die durchschnittliche Arbeitnehmervergütung wurde auf Basis des in der Gewinn - und 

Verlustrechnung ausgewiesenen Personalaufwands nach IFRS ohne die Aufwendungen für die Altersversorgung und 

abzüglich der Aufwendungen der Vorstands- bzw. Geschäftsführervergütung ermittelt. Bei der Ermittlung der 

durchschnittlichen Gesamtvergütung auf Vollzeitäquivalenzbasis wird auf die  Mitarbeiter (ohne Auszubildende, 

Praktikanten und Werkstudenten) der RENK Group AG, der RENK GmbH, der RENK Test Systems GmbH und der RENK 

Bearings GmbH abgestellt. 

Vergütungs- und Ertragsentwicklung 

in Tsd. € 2025 2024 
Veränderungen 
2024/2025 in % 

Veränderungen 
2023/2024 in % 

Veränderungen 
2022/2023 in % 

Veränderungen 
2021/2022 in % 

Im Geschäftsjahr 2025 amtierende 
Mitglieder des Vorstands 
Dr. Alexander Sagel 1.306 662 97 n/a 
Anja Mänz-Siebje 903 179 404 n/a 
Dr. Emmerich Schiller (seit 01. März 
2025) 653 - n/a n/a 
Susanne Wiegand (bis 31. Januar 
2025) 143 1.310 -89 78 

Im Geschäftsjahr 2025 amtierende 
Mitlgieder des Aufsichtsrats 
Claus von Hermann 147 146 1 n/a 
Karin Sonnenmoser 91 46 98 n/a 
Doreen Nowotne 107 50 114 n/a 
Florian Hohenwarter 64 53 21 n/a 
Johannes Meier 87 80 9 n/a 
Klaus Stahlmann 64 64 0 146 
Klaus Refle 117 120 -3 216 
Sascha Dudzik 76 75 1 159 
Lothar Evers 64 65 -2 150 
Adela Lieb 64 65 -2 150 
Ferdije Rracaj 75 42 79 n/a 
Mario Sommer 64 65 -2 150 

Durchschnittliche Vergütung der 
Arbeitnehmer 
Belegschaft - - 4 6 4 7 

Ertragsentwicklung/Kennziffern 
Konzernentwicklung 
Umsatz RENK-Konzern 1.366.170 1.140.504 20 23 
Adjusted EBIT RENK-Konzern 230.361 189.206 22 26 
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 
der RENK Group AG (HGB) 62.973 -11.196 662 579 

Der Vergütungsbericht wurde gemäß den Anforderungen des § 162 AktG von Vorstand und Aufsichtsrat gemeinsam 

erstellt. 



1. Geltungsbereich
(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschafts-
prüferinnen, Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 
(im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und 
ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirt-
schaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas 
anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend 
vorgeschrieben ist.
(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder 
sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf 
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten 
gegenüber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit 
dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten 
zu.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags
(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein  
bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsät-
zen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer 
übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben 
der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder 
Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der 
Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sach-
verständiger Personen zu bedienen.
(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei  
betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen Vereinbarung in 
Textform.
(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschlie-

-
tet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folge-
rungen hinzuweisen.

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer 
alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weite-
ren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vor-
gängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung 
des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterla-
gen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst wäh-
rend der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftragge-
ber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.
(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Voll-
ständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen 
sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirt-
schaftsprüfer formulierten Erklärung in gesetzlicher Schriftform oder einer 
sonstigen vom Wirtschaftsprüfer bestimmten Form zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit
(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit 
der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer 
des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder 
Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene 
Rechnung zu übernehmen.
(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirt-
schaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netz-
werkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf 

wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beein-
trächtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des 
Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte
Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des 
Auftrags in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist al-
lein diese Darstellung maßgebend. Entwürfe solcher Darstellungen sind 

unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich 
vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschafts-
prüfers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform bestätigt werden. Er-
klärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten 
Auftrags sind stets unverbindlich.

 
(Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Ent-
wurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden 
des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der 
in Textform erteilten Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der 
Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Geset-

die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auf-
traggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung
(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfül-
lung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. 
unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der 
Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurück-
treten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann 
der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktre-
ten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, 
Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Inte- 
resse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt 
Nr. 9.
(2) Ein Nacherfüllungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber un-
verzüglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfüllungsansprü-
che nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, ver-
jähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom 
Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkei-

enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äuße-
rung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fäl-
len ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 
-

de, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, 
Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von 

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezo-
genen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Da-
tenschutz beachten.

9. Haftung
(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, 
insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen 
Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des 
§ 323 Abs. 2 HGB.
(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung 

Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirtschafts-
prüfer bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines fahrlässig verur-
sachten Schadens, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von 

des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, gemäß § 54a Abs. 1  
Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt. Gleiches gilt für Ansprüche, die Dritte 
aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis gegenüber dem 
Wirtschaftsprüfer geltend machen.

Allgemeine Auftragsbedingungen
für

 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2024
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(3) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer be-
-

letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag 

(4) Der Höchstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Scha-
densfall. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren 

-

Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfol-
genden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder 
gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche 

rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall 
kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch ge-
nommen werden.
(5) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs 
Monaten nach der in Textform erklärten Ablehnung der Ersatzleistung Klage 
erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies 
gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zu-
rückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Kör-

 
nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung gel-
tend zu machen, bleibt unberührt.
(6) § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberührt.

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer 
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder 
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.
Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist 
ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im  

in gesetzlicher Schriftform erteilter Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und 
mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.
(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der 
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber 
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des 
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.
(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weite-
re Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuer-
lichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftrag-
geber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und 
vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er 
hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte wesentliche Unrichtig-
keiten hinzuweisen.
(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen 
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu 
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftrag-
geber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen 
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass 
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung 
steht.
(3) Mangels einer anderweitigen Vereinbarung in Textform umfasst die lau-
fende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:
a) Ausarbeitung und elektronische Übermittlung der Jahressteuererklärun-

gen, einschließlich E-Bilanzen, für die Einkommensteuer, Körperschaft-
steuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber 
vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung 
erforderlichen Aufstellungen und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den 

unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von 

Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der 

unter a) genannten Steuern.
Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die  

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein  
Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger Vereinbarungen in Text-
form die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert 
zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuer- 
beratervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwen-
den ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in 
Textform vereinbart werden.
(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Kör-
perschaftsteuer, Gewerbesteuer und Einheitsbewertung sowie aller Fragen 
der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf 
Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für
a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf 

dem Gebiet der Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer,
b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der  

Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit  

Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung,  
Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, 
Liquidation und dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als 
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung 
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob 
alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen 
wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung 
der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht über-
nommen.

12. Elektronische Kommunikation
Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber 
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunika-
tion per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen 
stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den 
Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung
(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforde-
rung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zu-
sätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und 
Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vol-
len Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber 
haften als Gesamtschuldner.
(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen 
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur 
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen
Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbei-
legungsgesetzes teilzunehmen.

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden  
Ansprüche gilt nur deutsches Recht.
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